
Präsidentin des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Frau Carina Gödecke MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

LANDTAG 
NORDRHE1N-WESTFAlEN 
16. WAHLPERIODE 

··VORLAGE 
16/1034 

aneAbg. 

Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der 

GefahrgutbeförderungsZustVO 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

die Landesregierung hat den Entwurf einer Zweiten Verordnung zur 

Änderung der GefahrgutbeförderungsZustVO beschlossen. 

Die Verordnung enthält Vorschriften, die unter §5 Abs. 2 und Abs. 3 

Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes - LOG - vom 10. Juli 1962 

(GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

18. November 2008 (GV. NRW. S. 706), fallen. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Verordnung vorbehaltlich des 

Ergebnisses der Anhörung der zuständigen Landtagsausschüsse zu 

dem Entwurf der Verordnung auszufertigen. 

Als Anlage übersende ich 60 Exemplare des Verordnungsentwurfs mit 

Begründung. 

9. Juli 2013 
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Ich gehe davon aus, dass der Ausschuss für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr, der Innenausschuss, der Ausschuss für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales und der Ausschuss für Wirtschaft, 

Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk zu hören sein werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Zweite Verordnung zur Änderung der GefahrgutbeförderungsZustVO 
Vom 2013 

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 - insoweit nach Anhörung des Ausschusses für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, des Innenausschusses, des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk des Landtags -, des § 5 Absatz 4 und des § 7 Absatz 4 Satz 2 des Landesorga
nisationsgesetzes, von denen § 5 durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 462) und § 7 durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 808) 
geändert worden sind, sowie auf Grund des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten, der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Januar 1998 (BGBl. I S. 156) 
geändert worden ist, wird verordnet: 

Artikell 

Die GefahrgutbeförderungsZustVO vom 11. April 2000 (GV. NRW. S. 384), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. Februar 2007 (GV. NRW. S. 104), wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 1 wird folgender § 1 vorangestellt: 
,,§ 1 

Das für den Verkehr zuständige Ministerium 
Das für den Verkehr zuständige Ministerium ist zuständig für die Erteilung von Aus
nahmen nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Birinenschifffahrt (GGVSEB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
2013 (BGBl. I S. 110)." 

2. Der bisherige § 1 wird § 2 und wie folgt gefasst: 
,,§ 2 

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW (LBME NRW) 
Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW (LBME NRW) ist zuständig für die 
Erteilung von Ausnahmen nach § 5,Absatz 1 Nummer 1 und 2 GGVSEB." 

3. Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt gefasst: 
,,§ 3 

Bezirksregierungen 
(1) Die Bezirksregierungen sind zuständig für 

1. die Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter nach § 9 Absatz 1 des Gefahrgut
beförderungsgesetzes (GGBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1774, 3975), während der Vorgänge der Übernahme und Ablieferung der 
Güter, des Verpackens und Auspackens der Güter sowie des Be- und Entladens und des 
Vorgangs der Ortsveränderung der Beförderungsmittel in den Eisenbahnbetrieben im 
Bereich der nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen und nichtöffentlichen 
Verkehrs, soweit nicht in dieser Verordnung eine andere Zuständigkeit bestimmt ist, 



2. die Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter nach § 9 Absatz 1 GGBefG in 
den übrigen Unternehmen, einschließlich der Unternehmen auf Hafen- oder Flughaferr
geländen, soweit nicht nach § 5 Absatz 1 GGBefG dessen Durchführung dem Bund in 
bundeseigener Verwaltung obliegt oder in dieser Verordnung eine andere Zuständigkeit 
bestimmt ist, 

3. die Kontrollen und Maßnahmen nach § 4 der Verordnung über die Kontrollen von Ge
fahrguttransporten auf der Straße und in Unternehmen (GGKontrollV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Oktober 2005 (BGBl. I S. 3104), die durch Artikel 482 
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, soweit 
nicht in dieser Verordnung eine andere Zuständigkeit bestimmt ist, 

4. die Überwachung der Anforderungen aus der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) 
vom 25. Februar 2011 (BGBl. I S. 341) und für Maßnahmen nach § 3 Absatz 4 und 5 
Gb V in den Unternehmen, einschließlich der Unternehmen auf Hafen- oder Flughafen
geländen, soweit nicht nach § 5 Absatz 1 GGBefG dessen Durchführung dem Bund in 
bundeseigener Verwaltung obliegt, in § 7 Gb V eine andere Zuständigkeit festgelegt ist 
oder in dieser Verordnung eine andere Zuständigkeit bestimmt ist, 

5. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 
bis 5 GGBefG für den Bereich der Unternehmen, einschließlich der Unternehmen auf 
Hafen- oder Flughafengeländen, soweit nicht nach § 5 Absatz 1 GGBefG dessen Durch
führung dem Bund in bundeseigener Verwaltung obliegt oder in dieser Verordnung eine 
andere Zuständigkeit bestimmt ist und 

6. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 10 Absatz 1 Nummer 
1 b GGBefG in Verbindung mit § 37 Nummer 19 und 23 GGVSEB und mit § 10Gb V 
für den Bereich der Unternehmen, einschließlich der Unternehmen auf Hafen- oder 
Flughafengeländen, soweit nicht nach § 5 Absatz 1 GGBefG dessen Durchführung dem 
Bund in bundeseigener Verwaltung obliegt oder in dieser Verordnung eine andere Zu
ständigkeit bestimmt ist. 

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständig für 

1. die Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter nach § 9 Absatz 1 GGBefG wäh
rend des Vorgangs der Ortsveränderung auf der Schiene, soweit die Eisenbahnbetriebe 
der Bergaufsicht unterliegen, 

2. die Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter nach § 9 Absatz 1 GGBefG wäh
rend der Vorgänge der Übernahme und Ablieferung der Güter, des Verpackens und 
Auspackens der Güter sowie des Be- und Entladens der Beförderungsmittel in den Be
trieben, die der Bergaufsicht unterliegen, soweit nicht nach § 5 Absatz 1 GGBefG des
sen Durchführung dem Bund in bundeseigener Verwaltung obliegt und 

3. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 37 GGVSEB, § 10 Ab
satz 1 Nummer 3 bis 5 GGBefG und § 10Gb V für den Bereich der Betriebe, die der 
Bergaufsicht unterliegen, soweit nicht die Zuständigkeit des Bundesamtes für Güterver
kehr nach § 5 Absatz 2 GGBefG gegeben ist. 

(3) Die Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf sind zuständig für die Erteilung 
von Einzelausnahmen für Kampfmittelräumdienste nach § 5 Absatz 7 GGVSEB in Ver
bindung mit Nummer 5.15 und Anlagen 1011 und 10/2 der Richtlinien zur Durchführung 
der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) und weite
rer gefahrgutrechtlicher Verordnungen (RSEB) vom 29. April 2011 (VkBl. 2011 S. 354) 
im Rahmen der Vor-Ort-Zuständigkeit des jeweiligen Kampfmittelbeseitigungsdienstes der 
beiden Bezirksregierungen. " 



4. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe,,§ 7 Abs. 3 GGVSE" durch die Angabe,,§ 35 Ab
satz 3 GGVSEB" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,,§ 7 Abs. 5 Satz 4 GGVSE" durch die Angabe 
,,§ 35 Absatz 5 Satz 4 GGVSEB" ersetzt. 

ce) In Nummer 3 wird die Angabe,,§ 10 GGVSE" durch die Angabe,,§ 37 GGV
SEB" und die Angabe,,§ 10 Abs. 5" durch die Angabe,,§ 10 Absatz 3" ersetzt. 

dd) In Nummer 4 wird die Angabe "ADR" durch die Wörter "Europäischen Überein
kommens über die Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1489)" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter ,,(§ 7 Abs. 5 Satz 3 GGVSE)" durch die Wörter 
,,(§ 35 Absatz 5 Satz 3 GGVSEB)" ersetzt. 

5. Der bisherige § 4 wird § 5 und die Wörter "und die Autobahnpolizei" werden gestrichen. 

6. Der bisherige § 5 wird aufgehoben. 

7. In § 6 Nummer 3 wird die Angabe,,§ 10 Abs. 5" durch die Angabe,,§ 10 Absatz 3" er
setzt. 

8. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: "Das für Inneres zuständige Ministerium". 
b) Absatz 1 wird aufgehoben. 
c) Die Absatzbezeichnung ,,(2)" wird gestrichen. 
d) Das Wort "Innenministerium" wird durch die Wörter "für Inneres zuständige 

Ministerium" erse~zt. Die Wörter "der Verordnung über die Kontrollen von Gefahrgut
transporten auf der Straße und in den Unternehmen (GGKontrollV) vom 27. Mai 1997 
(BGBl. S. 1306)" werden durch das Wort "GGKontrollV" ersetzt. Die Wörter "Bau
und Wohnungswesen" werden durch die Wörter "Bau- und Stadtentwicklung" ersetzt. 

9. § 9 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 9 

Zuständigkeit der Polizei für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
Die Zuständigkeit für die Verfolgung der in den §§ 2, 3 und 5 genannten Ordnungswidrigkei
ten wird auch der Polizei übertragen, solange diese die Sache nicht an die nach den §§ 2 bis 5 
zuständigen Behörden oder an die Staatsanwaltschaft abgegeben hat." 

10. § 10 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 10 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Das für den Verkehr 
zuständige Ministerium hat gegenüber der Landesregierung zum 31. Dezember 2023 
Bericht über die Wirksamkeit dieser Verordnung zu erstatten." 



Artikel 2 

Diese Verordnung tritt arn Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den ..... 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 
Hannelore Kr a f t 

Der Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 

Garre1t Duin 

Der Minister für Inneres und Konnnunales 
Ralf Jäger 

Der Minister für Arbeit, Integration und Soziales 
Guntram Schneider 

Det Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

J ohannes Rennnel 

Der Minister für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael Groschek 



Begründung 

Die Verordnung über die Bestimmung der zuständigen Behörden nach den Rechts
vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter ist überwiegend redaktionell 
anzupassen. 

Zu den Einzelheiten: 

Zu § 1: 

Die Zuständigkeit für die Ausnahmeerteilung nach § 5 der Gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) war für den Verkehrsträger 
Binnenschifffahrt bisher nicht geregelt. 

Zu §2: 

Am 1. Januar 2013 wurde die Zuständigkeit für die Erteilung von Baumusterzulas
sungen vom Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW auf die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung' übertragen. 

Zu §§ 3 und 5: 

Die Änderungen resultieren aus der Auflösung der Bergämter und deren Integration 
in die Bezirksregierung Arnsberg sowie der Neuregelung der Gefahrgutvorschriften 
infolge der EU-Richtlinie 2008/68/EG vom 24. September 2008. Danach gelten seit 
dem 1. Januar .2011 für Kampfmitteltransporte modifizierte Freistellungs- und Aus
nahmeregelungen. Für Beförderungen außerhalb des Nottransportes werden den 
beiden Kampfmittelbeseitigungsdiensten seitdem standardisierte Einzelausnahmen 
gemäß § 5 Absatz 7 GGVSEB vom Ministerium für Inneres und Kommunales des 
Landes Nordrhein-Westfalen erteilt. Mit der vorgesehenen Änderung wird nun von 
der im Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefähr
licher Güter auf der Straße (ADR) vorgesehenen Möglichkeit der Zuständig
keitsdelegation Gebrauch gemacht, und die Bezirksregierungen Arnsberg und 
Düsseldorf werden als zuständige Behörden für die Erteilung der Ausnahmen 
bestimmt. Durch die der Zuständigkeit für den Kampfmittelbeseitigungsdienst 
entsprechende Vor-Ort-Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf für die 
Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln sowie der Bezirksregierung Arnsberg für die 
Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster wird dem besonderen 
Eilbedürfnis wegen der meist kurzfristig bevorstehenden Transporte Rechnung 
getragen. 


